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zur Regierungsvorlage (1664 der Beilagen) eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Datenschutzgesetz 2000 geändert wird (Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018) in der 
Fassung des Ausschussberichtes (1761 d.B.) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Oben bezeithnete Vorlage wird wie folgt geändert: 

1. Dem§ 69 Abs. 9ln der Fassung der Z 7 wirdjolgender Satz angefügt: 

,,Nach dem Datenschutzgesetz 2000 erteilte Zustimmungen bleiben aufrecht, sofern sie den Vorgaben der 
DSGVO entsprechen.". 

Begründung: 

Zu Zl (§ 69 Abs� 9): 

Bisher erteilte Zustimmungen gelten als Einwilligungen iSd DSGVO fort, sofern sie der Art nach den 
Bedingungen der DSGVQ entsprechen (Erwägungsgrund 171 Satz 3 der DSGVO). Bish.er 
rechtswirksame Zustimmungen erfüllen grundsätzlich diese Bedingung. 
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